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grasen zu Wusenberg , Grafen zu Monheim und
Mberstein , Werren zu Möteln , Gadenweiler , Wahr
und Wahlberg rc. Ihro Mömisch - Mayserlichen Ma¬
jestät , wie auch des Ubl . schwäbischen Areyses re-
spectivc General - Ueld - Warschall - Weutenant und
General - Weid - Machtincister, auch ^ bristerüber ein
Areyß-Megiment zuWußrc . auch retpcLivLMrister
überein solches inWnigl .WardinischenZiensten stehen,
des Megiment rc. ^ ormündere und Administratores;
Fügen hiermit Jedermänniglichen , denen es zu wissen
nöthig , kund und zu wissen :

(SfiGsmitsldE) Unsere gnädigste Absicht während Unse-
r&A rer obhabenden Vormundschafft und Landes-
Admmittration jederzeit vornehmlich dahin gegangen,
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Unserer vormundschafftlichen Landen Wohlfahrtdurch
heilsame Verordnungen , so viel immer thunlich , zu
befördern ; Als haben Wir auch für unentbehrlich
angesehen , denenselben , und besonders denen krancken
und presthafften Personen , durch genügsame und
wohl - bestellte Apothecken zu Hülffe eilen zu lassen.

Damit nun auch hierinnen Unsere gnädigste In¬
tention erschösset , und derselben inUnseren sämtlich-
vormundschasstlichen Landen unterthänigst nachgelebet
werde ; So verordnen Wir hierdurch gnädigst , und
bey Vermeydung Unserer Uns gegen die Ubertrettere
vorbehaltender schwerer Bestraffung und Ungnade ,
daß

l .
Ein jeder Apothecker, weil all - und jedenMenschen an der

Wiedererlangung ihrer verlohrnenGesundheit vornehmlich ge¬
legen , sich äusserst befleißigen solle , mit aller anzuwendenden
Sorgfalt und Geschicklichkeit seine unterhabendeApothecke mit
allen guten , vortresslichen, frischen , gerechten und ungefalschten
Materialibus , nach Ausweisung der erlernten Kunst, jederzeit
nach seinem besten Vermögen zu unterhalten , und sich darin¬
nen dergestalten treu , unverdrossen und fleißig zu bezeigen ,
damit durch seine Nachlaßigkeit und Unfieiß Niemand verabsäu¬
met , verwahrloset oder verderbet werden möge , auch seine Apo-
theck derer jederzeit von Uns verordnetenLeib - Medicorum und
Land - Physicorum Inspectiort gehorsamlich zu unterwerffen , und
ihnen , soviel dieselbe betrifft , all gebührenden Gehorsam und
Willigkeit zu leisten. Gleichwie aber
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ll .

In Unseren vormundsthafftlichen Landen kein Apothecker
noch Provisor angenommen werden solle , ehe und bevor ein sol¬
cher von Unseren hierzu gnädigst verordneten Leib * Medicis oder
geib * Medico, nach der von alten Zeiten her in Unseren Fürstli¬
chen Landen eingeführten löblichen Observans , wegen seiner er¬
lernten proseüion behörig exLminiret , und hinlänglich tüchtig
erfunden worden , worbey derselbe glaubwürdigeTestimouia sei¬
nes ehrlichen Herkommens, und sowohl während seiner Lehr-als übrigenDienst - Zeit bezeigten guten untadelhafften Wan¬
dels vorzuzeigen hat; Also gehet auch

III.
Unser gnädigster Befehl dahin, daß ein jeder Apothecker

und Provisor ausser seinen bürgerlichen Cydes - Pflichten ins
besondere nach einer auf gegenwärtige Apothecker - Ordnungund angehängtelaxam remediorum vornehmlich eingerichtete
Eydes - porrnul dahin eydlich verpflichtet werden solle , daß er
allen und jeden Articuln der vorgeschriebenen Apothecker -Ord¬
nung getreulich, aufrichtig und ohne alle Arglist nachgeleben
wolle.

IV.
Ins besondere solle ein jeder Apothecker die einheimische

Gewächse, und zwar jedes zu seiner Zeit , wann solches in sei¬
nen besten Krassten stehet , auserlesen unverfälscht entweder
selbsten einsammlen , oder selbige , jedennochnicht aus Gewinn¬
sucht , nach der Wohlfeile erkauffen , dieselbige behörig säubern ,
erlesen , auch der Kunst nach durch dieSolle oder in denen Back-
Oeftn , oder in reinlichen und lüfftigen Orten , harz« wederKa-
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tzen , Spinnen , noch ander Geschmeiß , Unziefer oderUnrath
kommen kan , dörren , und darnach in säuberen bedeckten Ge¬
schirren und Befassen , wie es eines JedenCigensthafft erfordern
mag , wohl verwahren : von denen ausländischen Gewachsen
und sicheren praeparatis simplicibus oder compositis aber die aus¬
erlesene und frische Species erwählen , und solche entweder leid¬
sten in denen Messen einkauffen, oder jedennoch durch unge-
winnsichtige und der Sachen verständige Personen erhandeln
lassen , auch bey Einlangung derer Meß - Waaren solche nicht er¬
öffnen , ehe und bevor solches dem gesetzten Land - Physico jeden
Orts und Herrsthafft gebührend angezeigt , und die angekomme¬
ne Waaren nebstUberliefferung des Preises courrant denen Leib-
Medids oder Medico loci vorgewiesen werden , damit dieselbe
nach ihrerGüte erkannt, und besonders von denenjenigen 8pe-
ciebus , welche auf - und absteigen , folglich in der ordinairm Ta¬
xa nicht geschähet werden können , von Meß zu Meß ein gewis¬
ser Preiß möge reZuliret , und in einem besondern Preiß - Zet¬
tel verzeichnet werden , davon der Einte dem Apothecker, der
Andere aber dem Land * Physico zuzustellen ist.

V.
Haben die Apotheckere bey der Materialien - Kammer , Ge-

wölb oderKeller dahinSorge zu tragen , daß solche reinlich , in
der Ordnung , und jede 8pecies vor Staub , Lufft und schädli¬
cher Lvaporation verwahret, nach dem Catalogo und Alphabeth
mit ihren Namen samt beygesetztemJahr und Monat der Ein-
sammlung verzeichnet , conl'erviret werden , damit nicht eines
theils einig - schädliche Verwechslung erfolge , noch solche durch
einen unbequemen Ort oder schlechte Verwahrung die Materia¬
lien einiger Corruption oder Verderbung unterworffen werden .

Wir befehligen dahero auch Unsere Leib - Medicvs und Land-
Physi -
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Physicos, hierauf bey vornehmender Visitation ein wachtsameS
Auge zu haben , und alle Comravemion abzustellen.

VI .
Sollen alle gtfftigc Species besonders verwahret , durch

keinenJungen verkauffer, und Niemand als verburgerten , be-
kandten , vertrauten Leuten selbsten , die deren etwan in ihrer
Profession und Häusern benöthiget , doch nicht änderst , als gegen
einen eigenhändigen Schein, mirBeysetzung des erkauften Quan-
ei , Jahres und Tags des Monats , verabfolget werden , welcher
Schein zu künftiger benöthigter Nachricht wohl zu verwahren
ist ; Worbey die Vorsichtigkeit erfordert , daß zu dergleichen
hesstigen und gifftigen 8peciedus besondere Waagen , Mörsel ,
Sieb , Reib - Stein und andere Befasse alleine gebraucht wer¬
den , damit nicht deren anklebende Theile in denen Befassen ,
unerachtet einer vermeyntlich hinlänglich geschehenerReinigung,
mir denen anderen Meäicamemen nachmals vermischet , und
unvermerckter Schaden verursachet werde.

VII .
Sollen gleichfalls in der Officina difpensatom die Medica¬

menta drastica , als Vomitoria und Purgantia vehementiora ,
Corrosiva und andere , welche in kleiner Dosi stareken Effect; ha¬
ben , von denenjenigen Medicarnenten, die mit Jenen nach
dem ^ Iphadeth - Namen , Consistenz und Farbe einigeGleichheit
habm , sorgfältig besonders verwahret werden , damit nicht bey
überhäuften Dispensationibus aus Eilfertigkeit , obschott ohne
Vorsatz , doch gleichwohl der Menschen Gesundheit oder Leben
in grosse Gefahr gesetzet werde.

VIII . Bey
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VIII .
Bey der Destillation derer destillirten Wassern und eini¬

ger Gattung Spirituum , welche durch die Vesteam bereitet wer¬
den , haben die Apotheckere wohl in Obacht zu nehmen , daß sie
nicht nur die Vesteam wohl - verzinnet erhalten , sondern auch
vornehmlich statt der verzinnten küpffernen gantz zinnerneHüte
gebrauchen , anerwogen bey denen küpffernen Hüten theils we¬
gen der verborgenen Krümme und des langen engen Tubuli ei¬
ne vollkommeneVerzinnung für allezeit nicht gewiß kan erkannt
werden , folglichen in deren Ermanglung an theils Orten die
destillirte Wasser o&ec Spiritus wahrend ihrem Durchtrauffelnei¬
ne schädliche Kupffer -Art an sich nehmen .

IX .
Von denen Pulvern , welche aus Krautern , Wurtzetn ,und besonders auch aus ölicht - oder mucilaginosen Saamen be¬

reitet werden , ingleichem von anderen Lomposttis , so nichtstarck
abgehen, und doch leichtlichverderben , sollen die Apotheckere keine
grosse Quantität inVorrath verfertigen , damit selbige nicht mit
derZeit theils unkrafftig , oder aber theils gar verderben oder
eckelhafft werden.

X .
Haben sie Apotheckere die. praparata marina, , terrea beson¬

ders diejenige ex lapidibus , auf harten Steinen impalpable rei¬
ben zu lassen , keineswegs aber sich der blossen Durchschlagung
durch ein Sieb , es seye solches so zart als es wolle, zu verlassen;
Bey denenjenigen Pulvern aber , welche durch dieSchlemmung
bereitet werden , sollen dieselbe gleichfalls Sorgfalt gebrauchen',
damit nur die zartesteTheile mit dem Wasser übergehen , und
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die gröbere durch das Feuer oder Praparation nicht genugsamatcenuirke Theile als untüchtig davon geschieden werden , damitnicht durch dergleichen grobe Pulver der Magen bey zärtlichenund von Nerven schwächlichenPersonen Noth leyde, oder aber
dergleichen Pulver wegen ihrer Schwere in dem Magen ver-liegen mögen.

XI .
Überhaupt sollen sie Apotheckere bey allen Bereitungen desrerMedicamenten , wie diese Namen haben mögen , ihren Pflich¬ten gemäß sich stricte nach denen redpittm oder gegebenenPradcriptionibus reguliert , und an denenselben nach ihrem ei¬

genen Gutdüncken , ohne Vorwissen derer Medicorum , nichtsändern , noch quid pro quo substituiern.
XII .

Cs haben auch sie Apotheckere die Spiritus , Lsientias » lin¬cturas , wie auch andere Composita und Chymica , welche in denLeib gebraucht werden , keineswegs von denen hin und her zie¬henden Laboranten, sogenannten Chymicis und dergleichen Leu¬ten, somehr auf ihren eigenenWucher, als des Nächsten Nutzen,sehen , zu erkauffen, sondern sechsten zu pr^pariren , es wäredann, daß mit Zuziehung erfahrner Medicorum sowohl die be¬
sondereGüte eines solchen Prreparati und die besondere Geschick-lichkeit des Laboranten genugsam geprüfek worden ; HingegenüberlassenWir denen Apotheckern ihre Aqua fort und andere8pi-ritus , welche sie ausserhalb der Medicin dispensiern, entweder
sechsten zuzubereiten , oder zu erkauffen, wo sie solche am bestenerlangen können: wobey sie jedoch Sorge zu tragen haben ,daß sie ihr Oleum vitrioli , Spiritum nitri , Spiritum salis , Mer¬curium sublimatum corrosivum 8cc. und andere dergleichenPrX-

B parata
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parata operosiora gerecht und von vertrauten Materialisiert er¬
halten , den Mercurium dulcem aber und dergleichen Chymica,
welche immediate nach ihrer Praeparatio » in den Leib gebraucht
werden , selbften pi -Tpariren , und keineswegs der krancken Men¬
schen Gesundheit anderer Leute ungewisser Treue und Glaubenanvertrauen.

XIII .
Zu allen Compositis medicamentis sollen sie die auserlestn-

ste Ingredienda nehmen , ins besondere aber die grosse kostbare
Composita , als Theriacam , Electuarium Diascordii und derglei¬
chen nicht von neuem verfertigen , sie haben dann alle Ingredien¬da zuvor besonders geleget , denen verordneten Medicis und Land¬kreis vorgezeiget, worauf sie dann nach derselben erfolgter
Approbation und in ihrer Gegenwart die endliche Compositio »
verrichten können; Hieraufaber haben die Medici , wie andererOrten üblich ist , zumalen dergleichen Composita mit der Zeit
allererst zu ihrer Vollkommenheitgelangen , nebstBeysetzung ih-rerNamen , dasCgamum , dasJahrunddenTag der Prapara-do» auf das Gefäß oder angefügte Papier zu verzeichnen , AllesMit ihrem Petschafft wohlzu versiegeln , und zu seiner Zeit wieder
zu resigniert, damit in folgenden Zeiten erkannt werden möge,wie alt und gerecht ein solches Compositum seye.Ob nun auch schon an vielen grossen Orten diese Obscrvanz,
ausser den vorgebuchten grossen und kostbaren Compositis, auch
bey andern wichtigen Praeparatis erfordert wird , so seynd Wir
jedennoch um so weniger gesonnen , die Apotheckere hier¬mit zu beschweren , als bey ungewissenhafften Apotheckern der
Verfälschung und andermUnterschleif hierdurch nicht vollkomen
gesteuret werden mag ; DannenheroWir dieselbe hierdurch we¬
gen getreulicher unverfälschterPraeparatio » der übrigen weitläu¬
figen oder auch kostbaren Compositorum Her abgelegtenPflich-- ten
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tcn und guten Gewissens erinnern , und sie vor der, bey bege¬
hender Verfälschung und andermUnterschleif , unausbleiblichen
schweren Bestraffung ernstlich warnen.

XIV.
Bey unversehenem Abgang einer Medicin oder unverhoff¬

tem Defect , es seye ein Simplex oder Compositum , solle ein Apo-
thecker dem andern unverweigerlich an Handen gehen , auch im
Fall der Noth, auf vorhergehende geziehmende Requisition, seinen
Gesellen auf einigeZeit , so lange er dessen entbehren kan , dem
andern hülflicheHand leisten lassen.

XV .
Die Composita und Praeparata sollen in einer Apochecke wie

in der andern nach gleich -lautendenVorschrifften verfertigetwer¬
den : kein Apothecker aber vor sich befugt seyn , ohne Vorwissen
derer Medicorum unbekandte Artzneyen unter selbst - erwählten
fpedosett Titeln oder Namen , besonders einiger Practicanten ,
welche weder hierzu berechtiget seynd , noch auch einige Licentiant
practicandi von Uns erhalten haben , in ihren Apothecken einzu»
ftlhren , noch weniger dergleichen zu dllpensirett , am allerwe¬
nigsten aber den Patienten vor andern sthon üblichen und durch
lange sichereErfahrung bewährten Medicamenten als besondere
herrlicheArcana anzurühmen , oder ^auf eine quacksalberischeArt
den Leuten selbsten heimlich in die Häuser zu tragen , zumalen
dergleichen unerlaubte Neuerung alleinig aus einem schändli-
chenWucher herrühret , zum Rum der andern Mit - Apotbeckeren
und ordinairett Medicorum abzielet, anbey auch den leichtgläu¬
bigen katienten zum grossen Schaden gereichet , und endlich doch ,
wann es hoch kommt , dergleichen pmendiite Arcam, ausser

B 2 dem
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dem neuen Namen , nichts anders , als aus gedruckten Bü¬chern abgeborgte schon überall bekandte Recepten gewesen ,welche vor den schon eingeführten Medicamentis nicht den min¬desten Vorzug meritiven , wordurch aber denen grössesten Igno¬ranten Thür und Thor eröffnet werden , sich von denen Unter¬thanen mit Ruin ihrer Gesundheit und Lebens zu bereichern, unddas Geld ausser Landes zu entwenden. Daferne aber einigeMedici ordinarii selecta remedia in denen Apothecken einführeten ,so sollen die Apotheckere deren gleich - lautendeAbschrifften in einbesonderesBuch eintragen , oder von dem Medico sechsten ein¬schreiben lassen, anbey aber ohne Vorwissen deS Medici derglei¬chen Descriptiones Niemand cornrnuniciren.Im Fall auch ein - oder anderer Apochecker durch eigenenFleiß , Gesthicklichkeit oder fonsten durch eine Occasion zu einembesondern Arcano gelangete , so kan zwar derselbe nicht obligirtwerden , seine Inventio» wider Willen Anderen gemein zu ma¬chen ; Doch aber , daferne gedachtes Arcanum von denen Medicis

approbitet , und in der Praxi zum Gebrauch gezogen würde , er¬fordert die Billichkeit , daß er andern Apotheckern in einem lei-öentlichenPreiß , doch ohne seinen Schaden und mit ehrlicherBelohnung seiner Geschicklichkeit, ein Quantum davon von Zeitzu Zeit überlasse , damit solches zum Nutzen desNächsten ausallen Apothecken äffpenüret werden könne.

XVI.
Damit auch die Praparadones und Dispensationes dererMedicamenten in jederApotheck von gleicher Qualmet * Propor¬tion derer Ingrediendum und gleichem Effect erhalten werden ,so sollen in denen Apothecken nicht nur einerley Gewicht undMensuren , sondern auch gleich -lautende Dispensatoria, als beson¬ders das Dilpensatorium Augustanuitb Kadsbonensej Brandenbur-

gicum ,
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gicum , der Schroederus, Mynsichtus , Junckeng Lexicon Pharma¬
ceuticum , Junckeri Confectus formularum &c. befindlich seyn ,UM nach derenVorschrifft die übliche Medicamemen zuzubereiten.

XVII .
Auch sollen die Apotheckere bey der Annahme eines oder

mehrerer Gesellen besorgt seyn , daß ein solcher Mensch ehrlich ,fromm , getreu , gottöförchtig , reinlich, der Lateinischen Spracheund seiner Kunst genugsam erfahrenseye , anbey auch glaubwür¬dige Testimonia seiner Lehr - Zeit , Fähigkeit und guten WohlversHaltens vorzeigen könne , denselben auch dem Physico oder denen
hierzu verordneten Leib - Medicis zu einigem Tentamini sistirm ,und vorder völligenAnnahme an gehörigen Orten Hand-Gelöb-
niß pr-Lstiren lassen , daß er in allen Puncten gegenwärtiger Apo-
thecker - Ordnung und TaxL Remediorum unverweigerlich undstricte nachgekeben , seinem Herrn , denen Medicis , auch allen sei¬nen Vorgesetzten, Gehorsam leisten , und, woferne er gewahr wür¬de , daß solchem zuwider gehandelt werde , solches an gehörigenOrten anzeigen wolle. xvm.

Die Gesellen sollen ihrenHerren den schuldigen Respect und
Gehorsam leisten , gegen denen Personen aber , welche die Re¬
cepten bringen oder Medicamentm ablängen , sie seyen Reicheoder Arme , Geringe oder Vornehme , sowohl Tag als Nachtsmit aller Leutseeligkeit und Freundlichkeit begegnen , auch Nie¬mand mitVerfertigungder Medicin verzögern , denen ferviren-den Jungen aber keine unerträgliche Last aufbürden , noch son-sien gegen sie grausam sich bezeigen , sondern vielmehr mir An¬
weisung der Manipulationen und anderer zur Erlernung derKunst nöthigen Stücken anHanden gehen, und folglich ihreProfectus befördern helfen .

B Z XIX. Auch



XIX.
Auch solle kein Gesell sich ohne Vorwissen seines Herrn aus

der Apothecke begeben, und, im Fall er diese Erlaubniß erhalten ,
dennoch getreulich anzeigen , wo er unfehlbar auf den Fall der
Noth anzutreffen seye , keinesweges aber in solcher Zeit sich un¬
ter liederliche Spiel- oder (Sauf* Compagnien , oder in andere
verdächtige Orte begeben , wodurch sie in ihren Functionen end¬
lich saumseelig , und ihrem Herrn nothwendig nachtheilig wer¬
den ; Dahingegen sie bey allen Occasionen für den Nutzen und
Wohlstand ihres Herrn und derApothecke selbsten , jedoch ohne
Schaden oder Vervortheilung des Nächsten , besorget seyn sollen.

XX .
Daferne auch ein Apotheckereinen oder mehrere Jungen in

die Lehre zu nehmen gedachte , solle ein solcher junger Mensth zu¬
vor V0N dem Verordneten Physico oder Medico des Orts examini-
tet werden , ob er in der Latinitas genügsame Profectus erlanget
habe , auch sonsten die Fähigkeit besitze , diese Profession mit der
Zeit zu ergreissen ; Wobey auch darauf zu sehen , daß er von ehr¬
lichen Eltern erzogen, und sonsten eines guten Wandels seye.
Daferne er nun tüchtig erfunden worden , solle er jedes Orts
Physico oder dem gessi * Medico und seinem Herrn mit Hand -
Treue angeloben , daß er nicht nur seinem Lehr § Herrn gehorsam
und getreu seyn , sondern auch der Apothecker - Ordnung und
Taxae in allen Stücken unabänderlich nachgeleben wollewel¬
chem Ende dann desselbenEltern oderVormünderehinlänglich¬
gesicherte Camion leisten sollen.

XXI .
Es sollen auch die Lehr - Herren ihre Jungen zum gebüh¬

renden
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renden Gehorsam , Gottesforcht , Gebet / zur Munterkeit ,
Wachtsamkeit , Fleiß, Fertigkeit, Reinlichkeit, auch Allem, waö
zu Erlernung derkroleMon und ihrer künftigen Wohlfahrtdien¬
lich feyn mag , ohneVerhaltung derer nützlichen Handgriffe und
anderer benöthigterWissensthafft , getreulich anhalten , und nicht
zulassen , daß solche junge Leute sich dem Spielen , Trincken ,
Müßiggang oder liederlichen Compagnie» ergeben.

XXII .
Hingegen sollen die Jungen , nebst Bezeigung ihres schul¬

digen Gehorsams, den Nutzen ihres Herrn, jedoch ohne Schaden
oder Vervortheilung des Nächsten , in allen Stücken befördern ,
und den Schaden abwenden helffen , deswegen die Taxation de¬
rer Modieamentm bey derselben Verkauf jedesmalen vor die
Hand nehmen und sich bekandt machen, gegen Jedermann so¬
wohl Geringen und Armen, als Vornehmen und Reichen, sich
freundlich und dienstwillig erweisen , auch ein gerechtes Gewicht
und Maaß zutheilen , doch aber Niemand ohneVorwissen ih¬
res Herrn auf Credit etwas verkauffen.

XXIII .
Ferners sollen die Jungen zu gebührenden Zeiten in dem

Cadoratorio das Feuer , wann es nöthig, anzünden oder ver¬
wahren , auch so bald einige Gefasse gebraucht worden , solche oh¬
ne Anstand wieder reinigen , und an ihren gebührenden Ort
bringen , den Unterscheid derer Medicamentm , besonders in An¬
sehung derer Bereitungs - Gefasse , wohl beobachten , damit ein
solcher Lehrling in Zeiten ergreiffen möge , zu welcherlei) Medi-
camenten küpsserne , meßingene , steinerne oder gläserne Mörsel
oder andere Besässe erfordert werden , nicht aber aus Un¬
vorsichtigkeit etzenhe, saure oder sonften einbeissende Spö^ in

küpffernen
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küpjfernen oder meßingenen Gefäßen prasparire : dergleichen
seynd die Spiritus acidi , als Spiritus nitri , vitrioli , Sal armonia-
cum , Sal essentiale , acetofella; & c . welches ebenfalls bey Berei¬
tung einiger Extras», als des Hellebori nigri &c, zu beobachten .

XXIV .
Solle denen Jungen vor Endigung ihrerLehr -Jahre , oder

ehe sie von denen verordneten Medicis hierzu tüchtig befunden
worden , keinesweges erlaubet feyn , die verschriebene Vomitoria,
Purgantia , Opiata oder andere Drastica vor fiel) allein , ohne Bey¬
seyn ihres Herrn , oder Provssoris , oder Gesellen zu verfertigen ;
Nochweniger sollen sie sich unterstehen dörffen , Venena, Purgan¬
tia , Opiata und andere bedenckliche und starck - treibende Species
an Jemand ohneVorwissen ihres Herrn und ohne Vorschrifft
eines Medici zu verkauften.

XXV .
Wann ein Lehr- Jung feine Lehr - Zeit überstanden , solle

er mit Zuziehung eines verordneten Medici wegen seiner Profe¬
ctuum und Capaci tast examinifet , und , daferneer tüchtig erfun¬
den wird , loßgesprochen , daraufhin aber ihme ein ssessmonium
seines Wohlverhaltens und Capacitast nach Würden ertheilet
werden.

XXVI .
Damit aber auch an Ersetzung derer Defectm und Verfer¬

tigung der einkommenden Recepten kein Mangel nochHinderniß
obwalten möge, sollen derApothecker und dessen Gesellen sich in
die versäsiedene Arbeiten nach denen Wochen - Sonn - Feyer - und
Fest - Tagen also Wechsels- weife eintheilen , damit Einer von ih¬

nen
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nen in der Officin jitrDispensatioit so Tags als Nachts parat si'ye,und kein Parient versäumet werde ; Nimmermehr aber solle ei¬nem Jungen dieApotheck alleineanvertrauet werden, als worausgrosses Unheil erwachsen könnte.

XXVII .
Auf die einkommende Recepten sollen sie den Tag, Monatund Jahr-Gang, vor der Pr^paration derselben , schreiben, nach vol¬lendeter PrTparation aber das Prctiuin der Medicin darzu natiren«

XXVIII .
Derjenige, der ein Recept zu prXpariren angefangen , solleauch solches biß zu Ende samt der 8i§natur vollenden , und sichdurch keine darzwischen- kommende Geschaffte daran verhindernlassen , noch weniger die übrige Ausarbeitung einem Andernübergeben , damit hieraus kein Verstoß noch Schaden erfolgenmöge.

xxix .
Nach der krXparation einer jeden^ leäicin solle sogleich und

zuvor , ehe eine andere vorgenommen wird , die8i§natur ange¬füget , auch sonst überhaupt , wann die lVleäicamemen nicht
gleich abgelänget würden , alle Sorgfalt getragen werden , aufdaß nicht verschiedene Medicamentm in der Eil , wo viele Ge-
schäffren vorfallen , gegen einander verwechselt werden .

XXX .
In Verfertigung derer Medicamenten oderRecepten sollendie Apotheekere und deren Gesellen stricte bey der Praescriptio«

verbleiben, nicht das geringste am Gewicht , Proportion je. ver-
C ändern ,
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andern , noch weniger quid pro quo substkuiren ; Sollten die¬
selbe aber in demRecept etwas Unleserliches , Zweiffelhafftes oder
sonsten einenVerstoß prasumiren , so sollen fie vor Verfertigung
des Recepts gehalten seyn , denjenigen Medicum , der solches ver¬
schrieben , und sonsten Niemand anders , darüber zu vernehmen ,
ohne dessen Vorbewußtaber nichts nach Gutdüncken verbessern
noch abändern.

XXXI .
Desgleichen sollen dieselbe bey der Praeparatio » derer Pur¬

gantium und Opiatorum besondernFleiß anwenden , und die In¬
grediens also melirm , damit selbige wohl und gleich unter¬
einander ausgetheilet werden , dergleichen Verfertigung aber kei¬
nemZungen alleine anvertrauen.

XXXII .
Auch sollen fie die säure , etzende , starck Llinische, Pdarmo-

niacalische , mercurialifcfye 2C . Medicamentc » durchaus Nicht , ZU
Verhütung des daraus erfolgenden grossen Schadens , in meßin-
genen Mörftln untereinander reiben.

XXXIII .
Die Recepten sollen fie insgesamt wohl verwahren, und

deines weder in Originali noch Oopia , ohneVorbewußt des Me¬
dici , extradiren , noch weniger solche von Andern , fie seyen wer
sie wollen , am allerwenigsten aber von Medicaliris , wegen des
daraus erwachsenden Mißbrauchs abcopiren lassen , sondern nach
denen Jahr-Gängen und Monaten registrire» , damit imFall,
nach geraumen Zeiten , entweder der Patient selbsten sich dessen
wieder bedienen wollte , oder gar wegen der Taxatio», oder der

geführ-
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geführten Cur selbsten , Strittigkeit oder sonsten ein Anstand sich
äusserte , man sich daraus des mehreren ersehen könnte.

XXXIV .
In Verfertigung derer Recepten sollen sie durch Saumjee-

ligkeit diekatiemen nicht aufhalten; Und im Fall eines derersel-den mit cito oder citissme von einem ordentlichen Medico mar-
quiret zu Handen käme, sollen sie , ohne Ansehung der Person ,dieArme undNiedrige denen Reichen undVornehmen , in solchenNoth - Fällen , billicher Massen vorziehen.

XXXV .
Die starckeMedicamenteN, als Vomitoria , ?ur§amia , Opia¬ts , Menses pellentia & c. sollen sie ohne Vorwissen derer Medico¬

rum , welche solche ordinirer haben, nicht leichtlich reiteriren.

xxxvi .
Auch sollen die Apotheckere die Recepten derer Medicorum

besiheidentlich annehmen , keinesweges aber gegen den Überbrin¬
gern dererselben ihr ungeziehmendes Urtheil geben , noch wenigermit verdächtigen Minen bey denenselben einiges Mißtrauen ge¬
gen den Medicum erwecken , am allerwenigsten aber dieRatien-
ren von dem Gebrauch der verschriebenenMedicamemen directe
noch indirecti abschrecken, noch auch an der Wiedergenesung
zweiffelhafft machen. Und in eben dieser Absicht sollen sie keinen
Medicum vor dem Andern denen Krancken recommendiren ,
noch weniger dieselbe in ihren Häusern überlaussen , und sie zu
Abandonnirung derer verordneten Medicorum und Annahme her-
gelaussener Medicassrorum nöthigen, als worunter jedesmalendas schändliche eigene Interesse verllret ; Vielmehr sollen sie so-

C » wohl
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wohl das von dem Krancken als der Freundschafft geschöpfte
Vertrauen ungestöhrt lassen.

XXXVII .
Sie sollen auch nicht offenbahren , was die Patiencen oder

Medici wegen ein - oder anderer Kranckheit wollen in geheim ge¬
halten wissen , es wäre dann in Sachen , welche wider GOtt ,
die hoheLandes - Herrfchafft , fcte Justiz und wider die Wohl¬
fahrt des allgemeinen Lebens liessen , in welchen Fallen das an-
gemuthete Stillschweigen von einem gewissenhafftenAvothecker
billicher Massen solle verworffen , und die Sache gehöriger Or¬
ten angezeiget werden .

XXXVIII .
Die Recepten , welche von unbekandten Personen , allerley

Errtpiricis , Medicastris , männ - oder weiblichen Geschlechts,
Scharfrichtern , Wasser- Beschern , Barbierern , Hebammen
und Andern , welche in Unsirn Fürstlichen Landen keine Eiceu-
mm pra£Bcandi haben , eingesendet werden , und noch mehr die
von solchenLeuten verschriebene Vomitoria , Purgantia , Mensos
pellentia , Kinder - abtreibende Mittel , starckeKräuter,'- Trancke,
wie nicht weniger die einfache inZredieneia und dergleichen Me-
dicamente« sollen dieApotheekere , Provisores , Gesellen und Jun¬
gen wegen des hieraus erfolgenden unausbleiblichen Igrossen
Schadens , auch der dabey meiftenthetls mit - unterlauffenden
vorschlichen sthweren Verssmdigung , bey unnachkaßig- scharffer
Straffe nicht verfertigen noch verabfolgen lassen, sondern nach
der Obscrvanz anderer wohl - bestellter Fürstenthümer und Lan¬
den solche Recepten denen verordneten Medicis einkieffern , da¬
mit dergleichen unbefugte schädliche Medicastri nach denen viel¬
fältig ergangenen Fürstlichen Verordnungen Gehöriger Orten

angezeigt ,
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angezeigt , und empfindlich abgeftrafft werden können. Wir
verwarnen dahero gnädigst die in Unseren Landen angesessene
Apotheckere , dergleichen Medicamenten um so weniger zu verfer¬
tigen , als Diejenige , welche Unserer heilsamen Verordnung zu¬
wider zu handeln sich erfrechen , mit einer nach Befinden einzu¬
richtenden Bestrassungvon Fünfzig , Einhundert und mehr Gul¬
den .unausbleiblich beleget , und gegen dergleichen Transgresso¬
res sind Verachtere Unserer gnädigsten Befehle mit aller Stren¬
ge verfahren werden solle.

XXXIX .
Nebst denen Medicastris sollen die Apotheckere auch keiner

fremden unbekandken, noch einer andern obgleich bekandtenPer¬
son , welche lerne Licendam practicandi erhalten , hesstige Pur¬
gantia , noch Kinder - abtreibende Species geben ; Im Fall aber
bekandte , ehrbare Personen contestiren , wie sie solche Stücke
nicht zur Medicin , sondern zu anderm Gebrauch verlangten , sol¬
le es doch mit der Bedingniß geschehen , daß sie einen Schein mit
Einzeichnnng des Quanri derer abgelaugten Speciemm , nebst
dem Monat , Tag , Jahr und ihrem Namen, zurück- lassen , wel¬
cher Schein nachmals wohl zu verwahren ist , um benöthigten
Falls sich dessen bedienen zu können.

XL .
Bey obschwebenden Seuchen und gefährlichenKranckhei-

ten sollen die Apotheckere, ohne erhaltenen LonsensUnsererFürst¬
lichen Ober - Beamten und des Medici ordinarii loci , keine weite
Meise vornehmen , auch sonsten nicht über Nacht ausbleiben , sie
haben dann ihre Offitin mit einem tüchtigen Gesellen versehen .

XLL Auch
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XLI .
Auch sollen dieApotheckere sich von allen innerlichen euren,

welche sie ohnehin nicht erlernet haben , sowohl mitPr-escribi-
rung derer absque rneckodo medendi erlernter Formularum re¬
mediorum , als auch vielmehr von denen Besuchungen derer Pa¬
tient*» , so in dieser Absicht geschehen , gantzlich enthalten , inde -
me sie hierdurch mit Sachen , welche über ihrenVerstand gehen ,
und zu ihrerProfessum nicht gehören , ihr Gewissen beschweren ,
und indessen ihr Haupt - Offieium, nemlich ke Besorgung de¬
rer Apothecken , unverantwortlichhindansetzen , und aufGerath-
wohl blosserDingen ihren Gesellen anvertrauen müssen ; Dahin¬
gegen sie vielmehr die Patiencen , welche , ihrem Vorgeben nach ,
sich an sie addreffiren , an die verordnete Medicos verweisen , und
sie ihres Berufs abwarten sollen : es wäre dann Sache , daß an
einem Ort , wo wenige oder nur ein Medicus vorhanden ist ,
dieselbe von dem Medico selbsien, wegen Menge derer Patienten
oder einer andern nothdringlichenUrsache , hierzu re^uiriret und
instruiert , folglich unter kö Medici Directio » , ohne ihren Scha¬
den , aus Christlicher Schuldigkeitzu succurriren verbundenwür¬
den . Ausser dergleichen Noth -Fallen gestatten Wir ihnen Apo-
theckern ferners gnädigst , nach dem Hand -Kauf unschädliche
Mittel , als Perlen - Wasser , Zimmet - Wasser , fthwartzKir¬
schen - Wasser , Marggrafen - Pulver , Magen - Tropssen , Be-
zoar - Tinctur & c. Theriac , Franckfurter - Becherische Pillen rc.

jedoch mit aller (üircumspeAion , Erkundigung des Patiencen
und der Kranckheit Umstände rc. zu verkauffen , keineswegs
aber bey einem Patiencen solche zu reiceriren , noch weniger aber
scopo curandi unter dem speciosen Prastext derer unschuldigen
Mittel eineZeitlang zu commuiren,wordurch Mehrmalen die Pa¬
tiencen an ihrer Wiedergenesung nur aufgehalten , oder geringe
Schaden endlich gar incurable gemachtwerden ; Dannenhero sol-
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len dieselbe , wann die Leute solche sogenannte unsthuldigeMit¬
tel offters verlangen , oder gar in una sierie continuiren wollten ,
sie nachdrücklich vor besorglichem Schaden warnen , und ermäh¬
nen , sich darüber mehrerer Sicherheit halben bey einem Medico
zu erkundigen.

XLIL
Damit auch die von Uns gnädigst ertheilte Apothecker -

Ordnung in ihrem beständigenWesen und Gültigkeit nicht nur ,
sondern auch die Officinm in gutem Stand consorviret werden
mögen , so geben Wir UnserenLeib * Medicisund Physicis in gnä¬
digstenBefehl , die in dem ihnen anvertrauten Distrift befindliche
Apothecken alljährlich, und zwarum Herbst-Zeit nach der Franck-
furter - Messe , zu visitiren , wobey derApothecker , Provilor̂ chso
Gesellen und Jungen entweder alle Officinalia von Skück zuStück , oder auf jedesmaliges Begehren die verlangte 8pecies
nach ihrem guten Gewissen vorlegen , und nicht das Geringste
zurück- halten sotten, um über derselben Güte zu urtheilen . Da-
ferne nun einige verdorbene Stücke gefunden würden , sollen
solche ohne Anstand ausgeschüttet oder weggeworffen , im Fall
aber eines allzugrossen Verderbs derer mehresten Medicamenten
der Apothecker zur gebührenden Ahndung gezogen werden .

XLIII .
Ausser denen solennen jährlichen Visitationen sollen die ver¬

ordnete Medici und Physici jedes Orts befugt seyn , so offt es ih¬
nen nöthig düncket, ein - und andere Medicamenten vor sich pri¬vatim zu visitiren , welchenfatts derApothecker sich keineswegs
weigern solle , die verlangte Species , Recepten je . darzureichen ,und demjenigen , was ihme der Medicus nach seinen obhaben-
den Pflichten und nach den Umständen der Zeit noch weiters in

pacti-
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particulari , so eben in derApothecker- Ordnung nicht lpecisici-
vet ; doch aber zu Erhaltung guterOrdnung und demWohlseyn
derer katiencen dienen kan , injungiret , genau nachzuleben .

Xl . IV.
Nachdeme auch der Catalogus derer Simplicium und Com¬

positorum sehr weitlaussig , folglich kostbar, im Gegentheil in de¬
nen kleineren badt - und Aemtern viele Stück wenig oder gar
nicht abgehen , und dahero selbiger Orten , zu grossem Schaden
derer Cisicimn , alljährlich verderbeten ; Als sollen die Apotheckere
in dergleichen Orten an bemeldte Stücke nicht gebunden seyn , es
wäre dann , daß solche von einem Mcäico lod verschrieben
würden , oder sonsten verkäuflich waren . Dannenhero verlangen
Wir gnädigst , daß der Abgang vorgebuchter unverkäuflicher
Stücke bey der alljährlichen solennen Visitation dem Apothecker
keineswegs zur Schuld noch einiger NegHgenz imputiret werden
solle . XL V.

Damit aber auch die Apotheckere ihr eingelegtes kostbares
Capital erhalten und ehrliche Nahrung haben , eittfolglich ihre
Apothecken von Meß zu Meß mit guten , auserlesenen, frischen
Waaren versehen können , so seynd Wir gnädigst gesonnen,
nicht Zu gestatten , daß ohne dringende Noth Unsere Landes -Ein-
gesessene und Unterthanen die nöthig habende Artzneyen und
Medicamenta ausserhalb UnsererFürstenthumen und Landen ver¬
fertigen lassen , sondern wollen , daß sie sich derer inländischen
Apothecken bedienen sollen ; Jngleichem ist Unsere gnädigste und
ernstliche Willens -Meynung und Befehl , Unsere Apotheckere
wider alle diejenige , denen die Verfertigung und Difpenfatioti
derer Simplicium un6 Compositorum , es geschehe auch in ihrem
Hause , oder mittelst Versendung durch ihre subalternen , nicht

zuste-
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zustehet noch erlaubet ist , als : Barbierere , Badere , Hebam¬men rc. Scharftichtere, Waasen -Meistere , vielfältig herum¬streichende Laboranten , sogenannte Thüringere, Berg -Männereund andere dergleichen eigennützige Quacksalbere, welche , zumSchaden derer leichtglarlbigenUnterthanen, ihre entweder selb-sten oder von Anderen liederlich verfertigte und durch denMißbrauch meistentheils schädliche Medicamenten hin und herverkauffen rc. nachdrücklich zu schützen ; Und geben dahero Unse¬ren Ober - Beamtenin gnädigsten Befehl , ihnen , nach denen er¬haltenen Privilegiis , jedesmalen bey dergleichen Vorfallenheitenschleunige und hinlängliche Justiz widerfahren zu lassen.

XLVI .
Auch gehet aus eben dieser Ursache , und da zumalen dieangefügte laxa derer Medicamenten aufeinen geringen Preist ge-setzet, anbey aber auf richtigeBezahlung diestefiexion mit - gema-chet worden, Unsere gnädigste Imemion dahin , daß , gleichwiean allen Orten üblich ist , auch über diesem Privilegio derer Apo-theckere unverbrüchlich gehalten werden solle , daß , im Fall solcheJemand creditsten , die Zahlung längstens in der ersten oderzwey¬ten Franckfurter Meß -Zeit erfolgen , in Loncurs -Sachen aberdie Apothecker - Schuld, als einDebkum Privilegiatum , vor an¬deren Schulden bezahlet, und in LonfisnnkLt Unsers FürstlichenLand-Rechts Part. IV. Tit. XXI . § . 5 . in die zweyte Glasre collo-cit*et , gegen ungehorsame und geflissentlich schlimme Bezahletaber auf angestellteKlage des Apotheckers , und im Fall er nid)tössentlich und erweißlich über die Taxam seine Medicamenten

angesetzet hätte , mit der Execution tanquäm in rejudicatä , ohneeinige Nachsicht , verfahren werden solle , damit nicht aus Ver¬schulden üblerZähler und Haußhälter andere rechtschaffene Leute
sich des Bcnefitii wohl - bestellter Apothecken verlustiger sehen,D oder
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oder endlich gar die Apotheckere sechsten durch unvermeydliches

Borgen in Laübus neceKtatis unverschuldeter Dingen verder¬

ben müssen .

Durch die genaue Befolgung all - vorstehender Puncten wird

Unser gnädigster Wille und Meynung befolget, und hat sich

darnach Manniglich in Unseren Fürstlichen Landen unterthanigst

zu achten. Damm Carls - Ruhe den 4 . Januarii 1/45 .
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